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Vorsitzender bricht 
Sitzung ab! 

 
Nach zweitägigen Gesprächen  
bricht der der Dienstgeberseite 
angehörende Vorsitzende  der 
RK Bayern  die Sitzung ab, be-
vor mit der Behandlung der 
Tagesordnung begonnen wer-
den konnte. 
Inhalt der Gespräche  waren die  
von der Mitarbeiterseite (MAS) 
seit Februar vorgebrachten Pro-
blemanzeigen. Diese betrafen 
vorrangig die Freistellung. 
Aktuell konnten zwei Mitglieder 
der RK an der ordentlichen Sit-
zung nicht teilnehmen, weil be-
reits vor der Sitzung das Freistel-
lungskontingent verbraucht war 
und eine weitere bezahlte Frei-
stellung nicht zu realisieren war.  
Die MAS ist der Auffassung, 
dass die qualitative Beschluss-

fähigkeit nicht geben ist, wenn 
einzelne RK-Mitglieder gehindert 
werden, an der Sitzung - unter 
Fortzahlung der Bezüge - teilzu-
nehmen.  
Die MAS  hatte erwartet, dass 
das Problem kurzfristig durch ei-
ne Intervention der Dienstgeber 
gelöst werden kann. Die Dienst-
geber sahen sich dazu nicht in 
der Lage.  
Trotzdem bot die MAS an, die 
Tagesordnung abzuarbeiten und 
auch die Anträge nach §11 zu 
beraten. Etwaige Beschlüsse 
sollten zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen. Darauf brach der 
Vorsitzende die Sitzung ab.  
 
Was bedeutet das? 
 
Der Regionaltarif Bayern gilt für 
alle Mitarbeiter und ist unge-
schmälert umzusetzen.  
Die von den Dienstgebervertre-
tern eingebrachten Absenkungs-

anträge können bezogen auf 
2009 umgestellt werden. 
 
Was ist nötig? 
 
Wir fordern die Erhöhung des 
Freistellungskontingents, um die 
Arbeitsfähigkeit in der RK sicher 
zu stellen. 
Eine Behinderung einzelner Mit-
glieder der RK muss ausge-
schlossen sein. 
 
Was bleibt zu tun? 
 
Jetzt sind die Dienstgeber und 
der Deutsche Caritasverband am 
Zug! 
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